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RS OGH 1980/4/16 1Ob784/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1980

Norm

ZPO §391 A

Rechtssatz

Im Falle einer Leistungsklage hat auch das Teilurteil einen Leistungsbefehl zu enthalten, es ist der Rechtskraft fähig,

löst die Leistungsfrist aus und ist vollstreckbar.
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